Stadt Cottbus / mésto Chosebuz

Der Oberbirgermeister

Geschaéftsbereich: IV Fachbereich: 61

Vorlagen-Nr.

StvV |IV-013/16

HA

Termin der Tagung: 30.03.2016

Vorlage zur Entscheidung

[] durch den Hauptausschuss

X]  offentlich

X durch die Stadtverordnetenversammliung

[] nichtéffentlich

Beratungsfolge: Datum Datum
X Dienstberatung Rathausspitze 16.02.2016 |[XI Umwelt 15.03.2016
[] Haushalt und Finanzen X Hauptausschuss 23.03.2016
[ ] Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen X Stadtverordnetenversammlung |30.03.2016
[] Soziales, Gleichstellung u. Rechte der [] Beteiligung Ortsbeirate nach

Minderheiten KVerf
] Bildung, Schule, Sport u. Kultur XI Information an AG Ortsteile 24.03.2016
X Wirtschaft, Bau und Verkehr 16.03.2016 |[] JHA

Beratungsgegenstand:

Bebauungsplan Nr. M/7/102 , Franz-Mehring-Straf3e/Briesmannstralle (Enkefabrik)*
Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung moge beschlie3en:

1. Fir das im Ubersichtsplan (Anlage 1) gekennzeichnete Gebiet wird gemaR § 2 Abs. 1 BauGB im Verfahren
nach § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ein Bebauungsplan mit der Bezeichnung
~Franz-Mehring-Stral3e/Briesmannstral3e (Enkefabrik)* aufgestellt.

2. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. 8 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortstiblich bekannt zu machen.

3. Die Offentlichkeit ist gem. § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB in einer Informationsveranstaltung tber die Ziele der

Planaufstellung zu unterrichten.

Holger Kelch

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

[ ] einstimmig [ ] mit Stimmenmehrheit

[] laut Beschlussvorschlag

[] mit Veranderungen (siehe Niederschrift)

Beschluss-Nr.:

Tagung am:

TOP:

Anzahl der Ja-Stimmen:
Anzahl der Nein-Stimmen:
Anzahl der Stimmenthaltungen:




Vorlagen-Nr.: IV-013 /16

Problembeschreibung/Beqgriindung:

Der Geltungsbereich der aufzustellenden Planung, wie in Anlage 1 abgegrenzt, umfasst die innerstadtischen
Bestandsbebauung der ehem. Enkefabrik (Briesmannstrafl3e 2) und die sich dstlich anschlieBenden
Entwicklungsflachen.

Das Planerfordernis begrindet sich aus den éffentlichen Interessen an einer geordneten stadtebaulichen
Entwicklung und adaquaten Nutzung der derzeit brachliegenden innerstadtischen Bauflachen 6stlich der
Enkefabrik und zur Sicherung der Erhaltung, innenstadtvertraglichen Nutzung, Sanierung und baulichen
Arrondierung des Baudenkmals der Enkefabrik stlich der Briesmannstrale.

Ausgehend von den stadtebaulichen Planungskonzepten und -zielen, die im Entwicklungskonzept Ostrow
(StVV-Beschluss vom 24.06.2009) und mit der aktuellen 7. Fortschreibung der Rahmenplanung zum
Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus Innenstadt (StVV- Beschluss vom 16.12.2015) fiir das Plangebiet und
seine unmittelbare Umgebung erstellt und gebilligt worden sind, leiten sich u.a. folgende Planungsziele ab:

- Bestimmung von Baugrenzen/Baulinien zur Franz-Mehring-StraRe zwecks Sicherstellung einer
straRenbegleitenden Bebauung und Herstellung eines geschlossenen Blockrandes und einer
nachhaltigen Aufwertung des Stadtbildes

- Verbesserung der ErschlieBungsfunktion der Briesmannstraf3e durch Umgestaltung der o6ffentlichen
Verkehrsflache

- Ableitung der im Abschnitt Briesmannstralie festzusetzenden Baugrenzen/Baulinien unter besonderer
Beachtung des Baudenkmals Enkefabrik

- Starkung der innerstadtischen Wohnfunktion durch planerische Festsetzung der Flachen als
Allgemeines Wohngebiet bzw. Mischgebiet mit gebietsversorgenden Einrichtungen

- Beschrankungen zur Zulassigkeit von zentrenrelevanten Einzelhandeleinrichtungen, Ausschluss
Vergnigungsstatten, Tankstellen u.a.

- Regelungen zur Schaffung von erforderlichen Stellplatzen auf den Baugrundstticken

- Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen und umweltrechtlicher Belange

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll in enger Abstimmung mit den Grundsttickseigentimern und unter
Abwagung der konkreten privaten und 6ffentlichen Interessen erfolgen. Mit der Schaffung des Baurechts
erhalten die Eigentiimer eine hdhere Planungssicherheit fiir ihre Investitions- und Umsetzungsmafinahmen,
auch in moéglichen Bauabschnitten.

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage fiir die zur Umsetzung der Planungsziele erforderlichen
Bodenordnungs- und ErschlieBungsmalRnahmen und ermdglicht den Einsatz von Instrumenten der
Planungssicherung (Zurtickstellung von Baugesuchen bzw. Erlass einer Veranderungssperre).

Fur die Enkefabrik wurde ein konkreter Bauantrag vom 18.11.2015 eingereicht, der nach erster Priifung nicht
genehmigungsfahig ist und die Umsetzung der stadtebaulichen Ziele zur Ausbildung einer Blockrandbebauung
erschwert.

Nach Gespréachen zwischen Grundstiickseigentiimer und Stadtverwaltung, letztmalig am 09.02.2016, pruft
dieser, ob er von der aufgezeigten Mdéglichkeit der Modifizierung des Bauantrages gemalR stadtebaulichen
Vorgaben und Sicherung dieser durch Abschluss eines stadtebaulichen Vertrages zur Erlangung einer
Baugenehmigung nach 8§ 34 BauGB Gebrauch machen mdchte.

Anlage: Lageplan

Finanzielle Auswirkungen: X Ja [ ] Nein

1. Gesamtkosten:
ca. 18.0 T€ (Leistungen B-Plan, Gutachten Artenschutz) aus Fordermitteln STU/A

2. Sicherstellung der Finanzierung:

HH 2016/2017 Produktsachkonto: 511 040 07
Auftrag: 51104007

3. Folgekosten:
keine




	Der Oberbürgermeister

